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Geschäftsbedingungen 
(AT)

 I. Allgemeines
1.  Für alle Lieferungen und Leistungen der Johnson & Johnson Medical 

GmbH (nachfolgend Johnson & Johnson) an Geschäftspartner gelten 

die nachstehenden Bedingungen als wesentlicher Bestandteil des 

jeweiligen Vertragsverhältnisses.

2.  Abänderungen, andere Bedingungen oder Nebenabreden gelten nur 

dann als verbindlich, wenn und soweit sie von Johnson & Johnson 

schriftlich bestätigt wurden. Ein Verzicht auf die Schriftform bedarf 

der schriftlichen Bestätigung.

3.  Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Geschäftspartners 

aus einem Kaufvertrag bedarf der vorhergehenden schriftlichen 

Zustimmung von Johnson & Johnson.

4.   Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte 

mit dem Besteller.

II. Bestellung
1.  Alle Bestellungen des Geschäftspartners an Johnson & Johnson unter-

liegen automatisch diesen Geschäftsbedingungen. Der Einzelvertrag 

kommt zustande, wenn entweder eine Auftragsbestätigung von 

Johnson & Johnson erteilt oder die bestellte Ware an den Geschäfts-

partner ausgeliefert wird.

2.  Sobald eine Bestellung angenommen ist, kann sie nur mehr mit aus-

drücklicher Genehmigung von Johnson & Johnson storniert werden.

III.  Preise
1.  Alle Preise der Vertragsprodukte verstehen sich ohne Skonto und 

sonstige Nachlässe sowie ohne Umsatzsteuer ab Werk bzw. ab 

Auslieferungslager (Kaufpreis). 

2.  Johnson & Johnson ist berechtigt, die Preise und Rabatte für die 

Vertragsprodukte jederzeit einseitig neu festzusetzen.

IV.  Gefahrenübergang, Lieferung
1.  Sämtliche Lieferungen von Vertragsprodukten erfolgen ab Werk bzw. 

ab Auslieferungslager von Johnson & Johnson.

2.  Als Zeitpunkt des Eigentumsüberganges sowie des Überganges von 

Nutz, Last und Gefahr gilt die Übergabe der Ware an den Frächter. 

Die Frachtkosten sowie die Kosten der Versicherung der Ware bis 

zum Einlangen beim Geschäftspartner sind von Johnson & Johnson 

zu tragen. Auch die Abwicklung von Versicherungsfällen obliegt 

Johnson & Johnson. Begünstigter eventueller Versicherungsleistungen 

aus der Transportversicherung ist der Geschäftspartner.

3.  Verzögert sich die Auslieferung infolge von Umständen, die Johnson 

& Johnson nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der 

Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Geschäftspartner über.

4.  Johnson & Johnson ist berechtigt, Ort und Zeitpunkt der Ausliefe-

rung sowie die Transportart zu bestimmen. Johnson & Johnson wird 

dabei nach Möglichkeit im Sinne des Geschäftspartners nach 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten verfahren.

5.  Sonderanfertigungen können von Johnson & Johnson grundsätzlich 

nicht zurückgenommen werden. Bei Sonderanfertigungen ist 

Johnson & Johnson zu einer Über- bzw. Unterlieferung bis zu 10 %  

der jeweiligen Bestellmenge berechtigt. 

V. Zahlung, Fälligkeit
1.  Die Bezahlung des Kaufpreises und von Nebenleistungen hat 

mangels anderer Vereinbarung im Einzelfall netto Kassa innerhalb 

einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen, bei 

Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ist ein Abzug von 

2% Skonto vom Nettowert zulässig. Zahlungsanweisungen, Schecks 

und Wechsel werden nur aufgrund besonderer Verein barung und 

lediglich zahlungshalber und unter Berechnung aller Einziehungs- und 

Diskont spesen angenommen. Auf Verlangen wird der Geschäftspart-

ner seiner Bank die erforderlichen Buchungs aufträge erteilen.

2.  Gegenüber Ansprüchen von Johnson & Johnson kann der Geschäfts-

partner nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des 

Geschäfts partners unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vor-

liegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit 

es auf Ansprüchen aus dem jeweiligen Kaufvertrag beruht.

3.  Bei Überschreitung von Fälligkeitsterminen ist Johnson & Johnson 

berechtigt, nach ihrer Wahl Verzugszinsen entweder in der Höhe 

der banküblichen Zinsen für Kredite an Kunden bester Bonität ohne 

weiteren Nachweis oder die jeweiligen gesetzlichen Zinsen zu 

berechnen.

4.  Kommt der Geschäftspartner mit Zahlungsverpflichtungen gegen -

über Johnson & Johnson oder einem mit Johnson & Johnson 

verbundenen Unternehmen ganz oder bei Vereinbarung von 

Teilzahlung mit zwei aufeinanderfolgenden Raten in Verzug, so 

wird jeweils der gesamte Saldo aus der Geschäftsverbindung 

mit Johnson & Johnson vorzeitig zur sofortigen Zahlung fällig.

5.  Kommt der Geschäftspartner mit Zahlungen in Verzug, ist Johnson 

 & Johnson nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist berechtigt, vom 

Liefervertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfül-

lung zu verlangen.

 VI. Lieferung, Lieferverzug, Mängelrüge
1.  Lieferfristen werden dem Geschäftspartner von Johnson & Johnson 

nach den gegebenen Umständen so genau wie möglich bekannt 

gegeben und Johnson & Johnson wird sich bemühen, diese 

Lie fer fristen einzuhalten. Alle Lieferfristen beginnen mangels 

besonderer Vereinbarung mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Vertrages oder im Falle von Differenzen über die Art der 

Ausführung mit dem Zeitpunkt der endgültigen, einverständlichen 

Klärung zu laufen. 

2.  Johnson & Johnson ist bestrebt, alle angenommenen Bestel-

lungen des Geschäftspartners im Rahmen ihrer Liefermöglichkeiten 

termingerecht abzuwickeln. Für Schäden, die erst bei Nichtlieferung 

oder einer Lieferverzögerung entstehen, haftet Johnson & Johnson 

nur, wenn und soweit Johnson & Johnson Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei höherer Gewalt oder anderen 

unvorhergesehenen Ereignissen wie z. B. Arbeitskämpfen (Streiks 

oder Aussperrungen), erheblichen Betriebseinschränkungen 

bei Johnson & Johnson oder Zulieferanten oder ähnlichen von 

Johnson & Johnson nicht zu vertretenden Gründen tritt kein Liefer-

verzug ein.

3.  Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton 

sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens Johnson & Johnson 

während der Lieferzeit bleiben vorbehalten, sofern der Kaufgegen-

stand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den 

Käufer zumutbar sind.

4.  Angaben in bei Vertragsabschluss gültigen Beschreibungen über 

Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, 

Betriebsstoffverbrauch, Betriebskosten usw. des Liefergegen-

standes haben nur Informationscharakter; sie sind als annähernd 

zu betrachten und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften, 

sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden.

5.  Der Geschäftspartner ist verpflichtet, gelieferte Vertragsprodukte 

unverzüglich nach Ablieferung auf Mängel zu untersuchen. Zeigt 

sich ein Mangel, so ist dieser Johnson & Johnson spätestens 

7 Tage nach Anlieferung schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der 

Geschäftspartner die Mängelrüge, so gilt der Liefergegenstand 

als genehmigt.

6.  Mängel können von Johnson & Johnson nur berücksichtigt werden, 

wenn gleichzeitig mit der Mängelrüge an Johnson & Johnson das 

bemängelte Produkt oder zumindest ein Muster des bemängelten 

Produktes übersandt wird. Wird ein Mangel anerkannt und die Ware 

zurückgenommen, so hat Johnson & Johnson die Wahl, entweder 

eine Ersatzlieferung mängelfreier Ware vorzunehmen oder dem 

Geschäftspartner den Kaufpreis gutzuschreiben bzw., wenn er schon 

bezahlt wurde, zurückzuzahlen.

  VII. Eigentumsvorbehalt
1.  Bis zur Bezahlung des gesamten Kaufpreises behält sich Johnson 

& Johnson das Eigentum an gelieferten Vertragsprodukten vor.

2.  Der Geschäftspartner darf über Gegenstände, die noch unter Eigen-

tumsvorbehalt von Johnson & Johnson stehen (Vorbehaltsgut), im Rah-

men seines ordentlichen Geschäftsbetriebs verfügen. Die Befugnis, 

über Vorbehaltsgut zu verfügen, kann von Johnson & Johnson 

jederzeit widerrufen werden, sofern der Geschäftspartner mit 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber Johnson & Johnson oder mit 

Johnson & Johnson verbundenen Unternehmen in Verzug ist.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AT)

Geschäftsbedingungen 
(AT)

3.  Verkauft der Geschäftspartner das Vorbehaltsgut weiter, so werden 

schon jetzt im Voraus die aus dem Weiterverkauf entstehenden 

Forderungen mit allen Nebenrechten an Johnson & Johnson zur 

Sicherung ihrer Ansprüche abgetreten. Soweit die Forderung 

in ein Kontokorrent gestellt wird, tritt der Geschäftspartner 

Johnson & Johnson einen gleich hohen Anteil seiner Kontokorrent-

forderung ab.

4.  Forderungen aus dem Verkauf von Vertragsprodukten, die unter Eigen-

tumsvorbehalt von Johnson & Johnson stehen, darf der Geschäfts-

partner anderweitig weder abtreten noch verpfänden.

5.  Das Vorbehaltsgut ist pfleglich zu behandeln und ordnungsge-

mäß zu lagern. Das Vorbehaltsgut darf in keiner Weise verändert 

werden. Der Geschäftspartner übernimmt sämtliche Risiken, 

Haftungen und Lasten bezüglich des Vorbehaltsguts. Er hat auf 

Verlangen jederzeit Auskunft zu erteilen und Gelegenheit zur 

Besichtigung und Überprüfung zu geben.

6.  Der Geschäftspartner ist verpflichtet, das Vorbehaltsgut auf seine 

Kosten gegen Beschädigung, Feuer-, Diebstahls- sowie Einbruchs-

gefahr zu versichern. Auf Verlangen von Johnson & Johnson hat der 

Geschäftspartner das Bestehen des Versicherungsschutzes und die 

erfolgte Prämienzahlung nachzuweisen. Der Geschäftspartner tritt 

seine Ansprüche aus diesen Versicherungen – ausschließlich der 

Haftpflichtversicherung – unwiderruflich an Johnson & Johnson ab. 

7.  Der Geschäftspartner hat Zugriff Dritter auf das Vorbehaltsgut – 

z. B. Pfändungen – Johnson & Johnson unverzüglich mitzuteilen 

und diese Mitteilung schriftlich zu wiederholen. Kosten einer eventuell 

erforderlich werdenden Intervention gehen zu Lasten des Geschäfts-

partners.

8.  Nach Fälligkeit der Ansprüche kann Johnson & Johnson, sofern 

Zahlung vom Geschäftspartner nicht unverzüglich geleistet wird, das 

Vorbehaltsgut verwerten und zu diesem Zwecke dessen Heraus-

gabe verlangen. Der Geschäftspartner ist unwiderruflich auch damit 

einverstanden, dass Johnson & Johnson sich selbst durch einen 

Bevollmächtigten den unmittelbaren Besitz daran verschafft.

  Die Verwertung des Vorbehaltsguts kann durch öffentliche 

Versteigerung oder durch freihändigen Verkauf erfolgen. Sie wird 

in der Regel 2 Wochen zuvor angekündigt, sofern damit zu 

rechnen ist, dass innerhalb einer solchen Frist die Schuld noch 

getilgt wird.

  Wenn Zweifel über den Wert des Vorbehaltsguts bestehen, wird 

vor der Verwertung eine Schätzung durch einen Sachverständigen 

veranlasst. Johnson & Johnson benennt den Sachverständigen. 

Widerspricht der Geschäftspartner der Benennung nicht innerhalb 

einer Frist von 2 Wochen, erkennt er den von diesem Sachver-

ständigen ermittelten Wert als angemessen an. Widerspricht der 

Geschäftspartner der Benennung und können sich die Parteien nicht 

auf einen Sachverständigen einigen, so ist der Sachverständige 

für beide Partner verbindlich vom Obmann der jeweils für die 

betroffenen Produkte zuständigen Fachgruppe der Wirtschafts kammer 

jenes Bundeslandes zu bestellen, in dessen Bezirk der Geschäftspartner 

seinen Sitz hat.

  Alle erforderlichen Kosten für die Sicherstellung und Verwertung 

des Vorbehaltsguts gehen zu Lasten des Geschäftspartners. Geht 

der Verwertungserlös über die Ansprüche von Johnson & John-

son hinaus, so wird der Überschuss an den Geschäftspartner 

ausbezahlt.

 

  VIII. Haftung
1.  Johnson & Johnson haftet je nach Maßgabe der nachfolgenden 

Bestimmungen für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund  –, 

wenn gesetzliche Vertreter, Betriebsangehörige oder Erfüllungs-

gehilfen von Johnson & Johnson diese vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht haben. Die Haftung von Johnson & Johnson 

ist weiters durch die Höhe der Leistung der Betriebshaftpflicht-

versicherung von Johnson & Johnson beschränkt. Johnson & Johnson 

wird zu diesem Zweck eine angemessene Betriebshaftpflicht-

versicherung ständig aufrechterhalten.

  Nicht ersetzt werden jedoch Wertminderung des Kaufgegen-

stands, entgangene Nutzung, entgangener Gewinn sowie indirekte 

Schäden und Folgeschäden. Das Gleiche gilt für Schäden bei 

Nachbesserung.

2.  Soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegen-

stehen, wird die Gewährleistungsfrist mit einem Jahr ab Lieferung 

begrenzt. Dies gilt auch für Regressforderungen.

3.  Die Ansprüche wegen Lieferverzug sind in Abschnitt VI. Ziff. 1 und 2 

abschließend geregelt.

4.  Der Geschäftspartner verpflichtet sich, Schäden und Verluste, für 

die Johnson & Johnson aufzukommen hat, unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen oder von Johnson & Johnson aufnehmen zu lassen.

5.  Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Betriebsangehörigen und 

Erfüllungsgehilfen von Johnson & Johnson gegenüber dem Geschäfts-

partner wird – unbeschadet der Bestimmungen des Abschnitts VIII. 

Ziff. 1 – nur bis zur Höhe des Betrages ersetzt, der Johnson & Johnson 

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unter Berücksichtigung 

aller Johnson & Johnson bekannten oder schuldhaft unbekannten 

Umstände voraussehbar war.

IX. Produkthaftung 

1.  Jedes von Johnson & Johnson verkaufte Produkt bietet nur jene 

Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Gebrauchs-

anweisungen und sonstigen Vorschriften von Johnson & Johnson oder 

dem Erzeuger erwartet werden kann.

2.  Die Ersatzpflicht von Johnson & Johnson für aus dem Produkt-

haftungsgesetz (PHG) resultierende Sachschäden, die der 

Geschäfts partner als Unternehmer erleidet, sowie Produkthaftungs-

ansprüche aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen sind, 

soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Der Geschäftspartner 

verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatz ansprüchen 

für Sachschäden, die er im Rahmen seines Unter nehmens erleidet.

3.  Für den Fall, dass der Geschäftspartner die Produkte an einen 

anderen Unternehmer weiterveräußert, verpflichtet er sich, den 

obigen Verzicht gemäß Abschnitt IX. Ziff. 2 dem anderen 

Unternehmer zu überbinden und diesen wiederum in gleicher 

Weise zur Weiterüberbindung zu verpflichten. Im Falle der 

Unterlassung einer solchen Weiterüberbindung verpflichtet sich der 

Geschäftspartner, soweit gesetzlich zulässig, Johnson & Johnson 

diesbezüglich schad- und klaglos zu halten und Johnson & John-

son alle Kosten, die im Zusammenhang mit einer verschuldens-

unabhängigen Haftung entstehen, zu ersetzen.

4.  Der Geschäftspartner verpflichtet sich, Johnson & Johnson 

über allfällige Ansprüche Dritter aufgrund von Produkten von 

Johnson & Johnson unverzüglich und detailliert schriftlich in Kennt-

nis zu setzen. Diese Verpflichtung des Geschäftspartners ist im 

Falle der Weiterveräußerung an andere Unternehmer diesen zu 

überbinden. Gleiches gilt für die Meldepflicht des Geschäfts partners 

an Johnson & Johnson betreffend Produktfehler im Sinne des PHG.

5.  Sollte der Geschäftspartner nach dem PHG zur Haftung heran gezogen 

werden, so verzichtet er Johnson & Johnson gegenüber, soweit 

gesetzlich zulässig, ausdrücklich auf einen Regress.

X. Schlussbestimmungen
1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer zum 

Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung jeweils gültigen Fassung. 

Änderungen teilt Johnson & Johnson dem Geschäftspartner 

mindestens 1 Monat vor Inkrafttreten mit. Die Änderung be rech tigt 

Johnson & Johnson nicht, eine aufgrund der bisherigen Lie ferungen 

dem Geschäftspartner versprochene Leistung zu ändern oder von ihr 

abzuweichen, es sei denn, die Änderung oder Abweichung ist dem 

Geschäftspartner zumutbar. 

2. Erfüllungsort für Lieferungen ist Schwechat, für Zahlungen Wien. 

3.  Für alle sich aus oder in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Streitigkeiten – auch für Wechsel- und Scheckklagen – 

wird die Zuständigkeit des jeweils sachlich für den 1. Wiener Gemein-

debezirk zuständigen Gerichtes vereinbart.

4.  Der Geschäftspartner nimmt zur Kenntnis, dass seine Daten von 

Johnson & Johnson für interne Zwecke (Auftragsabwicklung, Buchhal-

tung, interne Statistiken etc.) und für Zwecke der Kun denbetreuung 

automationsgestützt gespeichert und verar  beitet werden, und erklärt 

sich damit ausdrücklich einverstanden.

Stand März 2010


